
 
 
 
 
Der Landrat  

Beratungsunterlage 2020/212 (1 Anlage) 
Kreissozialamt 
Lehnert, Marco 
07161 202-4100 
m.lehnert@lkgp.de 

 
 
 

Beratungsfolge Sitzung am Status Zuständigkeit 

Sozialausschuss 01.12.2020 öffentlich Beschlussfassung 

 
 

Genehmigung des Haushaltsplans 2021 der EFL-Beratungsstelle des 
Evang. Kirchenbezirks Göppingen 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
1. Dem vorgelegten Haushaltsplan 2021 der EFL-Beratungsstelle des Evang. 

Kirchenbezirks Göppingen (Anlage) wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass für 
das Jahr 2021 vorbehaltlich 

 
a) der Bereitstellung der Mittel im Haushaltsplan 2021 des Landkreises und 

 
b) des Ergebnisses der Jahresrechnung 

 
ein Landkreiszuschuss bis zum Höchstbetrag von 84.340,-- € in Aussicht 
gestellt wird. 

 
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, dem Evang. Kirchenbezirk Göppingen im 

Rahmen dieses Beschlusses angemessene Abschlagszahlungen zu leisten. 
    
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
1. Der Kreistag hat am 15.12.1978 beschlossen, die EFL-Beratungsstelle 

des Evang. Kirchenbezirks Göppingen ab 01.01.1979 mit einem jährlichen 
Finanzierungsanteil von 2/3 des ungedeckten Restaufwands im Rahmen des 
zustimmungspflichtigen Haushaltsplans zu fördern. 

 
2. Der Träger hat den beigefügten Haushaltsplan 2021 (Anlage) mit der Bitte 

um Zustimmung vorgelegt. Der Haushaltsplan schließt wie folgt ab: 
 
 
 
 
 
 
 

 



- 2 - 
 

 Haushalts-
plan 2021 
in € 

Haushalts-
plan 2020  
in €  

Haushalts-
plan 2019 
in € 

Rechnungs-
ergebnis  
2019 
in € 

Gesamtausgaben 134.510,-- 130.800,-- 132.330,-- 127.058,18 

Gesamteinnahme
n 

8.000,-- 8.000,-- 7.000,-- 8.825,80 

Ungedeckter 
Rest-aufwand 

126.510,-- 122.800,-- 125.330,-- 118.232,38 

Finanzierungs-
anteil Landkreises  
(66 2/3 %) 

 
84.340,-- 

 
81.867,-- 

 
83.557,-- 

 
78.821,59 

 
     
 
 

III. Handlungsalternative 
 
Keine. 

     
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Im Haushaltsplan 2021 (S. 374) sind 84.500,-- € im Produktsachkonto 
31.60.01.99.00 - 43180000 veranschlagt.  
 
Gegenüber dem Planansatz entsteht ein Minderbedarf in Höhe von 160,-- €. Dieser 
wird zugunsten des Teilhaushaltes 5 verwendet.  

    
 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine 
Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Zukunft des sozialen Zusammenlebens      

Zukunft der Gesundheitsvorsorge und -förderung      

Zukunft der Jugend      

Zukunft der Familien      

Zukunft der Senioren      

      

Themen des Verwaltungsleitbildes nicht berührt      

       

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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